
1st legitim, die Kirche sich strukturiert und organıslert.
ber eine Kirchen-Ordnung kann niemals ıne eils-Ord-
Nung se1n un werden, selbst WCLN diese Identitfikation och

praktisch waAare. { JIIie Kirche INnas auft geWI1sSse Leitlinien
un! meinetwegen also „Normen““ angewlesen e1in. ber
solche Vereinbarungen en alleiın den ‚WEC. den irch-
en Dienst, also den 1enst den Menschen, ihrem
Glauben, ihrer Hoffnung und ihrer Liebe eftektiver un!: dem
Evangelium entsprechender machen. amı aber sind sS1e
diskutabel icht 11UT den Mitgliedern einer Bischots-
konferenz, sondern unter en Christen.
Die trühen christlichen Gemeinden en ihren Elan often-
sichtlich nicht zuletzt er bezogen, dafß s1e VO  - esus,
ohne eindeutige Richtlinien un! Normenkataloge 1n ihre
Au{ifgabe entlassen worden sind. Da{fß diese Motivatıon g -
nugt, daß 1ne solche Rat-losigkeit nicht unbedingt 1n eın
Chaos tühren mudß, daß sich der ühsal der kolle  1ven
Wahrheitssuche 1ne Einheit der Gemeinden 1n Gestalt
einer Kirche ergeben kann, 4aTIUr ist die Kirchengeschichte
doch Zeugn1s Wer sagt, diese ur-christliche Methode
könne heute nicht mehr greifen, erklärt die Idee und Sache
Jesu 1mM Nachhinein letztlich für utopisch un: gescheitert.

Artikel
Der spezifis christliche Beitrag ZUT Diskussion dasJosef Blank
Problem der Normenfindung muß aAu$S dem EvangeliumEvangelium und chöpfen DIe fjolgenden Überlegungen SPDANTMEIN er den

Gesetz ogen VoNn der his Bedingungen für heutige
redZur theologischen

Relativierung und „Das Verhältnis Von Gesetz un:! Evangelium eIO:  N, heißtBegründung ethischer
Normen 1n die des Christentums gehen un! ach dem Wesen

des Christentums fragen.“ So chrieb schon VOI ein1gen
DIie Bedeutung Jahren Gottlieb Söhngen”. Leider kann iNna  } icht SasCH,

des TOoODlems da{fß die katholische Theologie, speziell die theologische
Ethik, seither sich dieser bedeutsamen Unterscheidung, die
ın der evangelischen Theologie bekanntlich eine zentrale
IS Söhngen, Gesetz und Evangelium. Ihre analoge Einheit, Freiburg

München 1957, ders., Grundfragen eiıner Rechtstheologie, ünchen 196'  D
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spielt‘“, mıiıt besonderem Interesse aNnSCHOMM: hätte
och viel weniger freilich hat dies die kirchenamtliche
Moralpredigt getan, die 1n ihren otffiziellen Verlautbarungen
och immer weitgehend moral-gesetzlichen Argumen-
tat1ıonstypus festhält, w1e die Jüngste Diskussion den
Abtreibungs-Paragraphen geze1gt hat. In dieser Diskussion
W al atsächlich 11UT VO „Gesetz“‘ und miıt keiner Silbe
VO „Evangelium“‘ etwas hören; hnlich hätten auch
die Pharisäer ZUT eıt Jesu argumentieren können. FÜr e1in
Lehramt, das sich auf das Evangelium Jesu Christi EeIu:
ist dieser Befund allerdings äaußerst bedenklich; enn das
heißt Ja, dieser Diskussion das spezifis: Christliche
Sal nicht ZUTT Sprache kam!
Der 1D WEeILS auf diesen tuellen nlafß mMag verständlich
machen, 1er eine Thematik aufgenommen wird, die
auftf den ersten 1C. eher eın exegetisches oder theologie-
geschichtliches Spezialistenproblem se1n scheint. sind
auch nicht 1n erster Linie ökumenische Motive, die
Wahl dieses Themas führten, obgleich seine Behandlunzg
zeigen wird, Martın uther und die ihm folgende EVAal-

gelische Tradition 1n der Orme. „Gesetz und Evangelium“
eın zentrales nliegen paulinischer und darüber hinaus NEeU-

testamentlicher eologie festgehalten aben, das 1n der
katholischen eologie weithin un den Tisch fiel Be-
stimmend ist vielmehr die Erwartung, die Erörterung
dieser paulinischen Denk-Figur dazu mithelten könnte,
ein1ıge Grundprobleme christlicher Ethik heute ZeNAUCI
erfassen und eı auch der Gesetzes- oder Normenproble-
matik, w1e s1e heute wieder Neu ZUI Diskussion steht”, besser
gerecht werden.

„Denn das Ziel und Ende des Gesetzes ist ChristusDas paulinische
Modell®* Gerechtigkeit tfür jeden Claubenden‘‘ (Röm 10,4).

1ese Formulierung A4US dem Römerbrief TÜ 1n NUCC
pn Christus ist Ziel
und Ende des Gesetzes den Inhalt des „paulinischen Modells‘““ VO  5 „EVvan-

gelium und Gesetz‘““ 4Uus. Das „Gesetz“, der 3  omos““ ist die
als Ganzheit verstandene alttestamentlich-jüdische Muose-
Jora, VO  - der gesagt wird, sS1e. habe ihr te.  J0sS, das heißt, ihr
Ziel oder auch ihr Ende bzw. ihre Vollendung erreicht, nam-

Vgl die Artikel ” v Gesetz und Evangelium, dogmengeschichtlich” Von
Wol .. Z .ese! unı Evangelium, dogmatisc i VO: /0est, mit Lit., 1n

RGG M, 9—  j SOW1e Art. „Luther“, „AL. Theologie“, besonders C, RGG
513 {f, VO:  - Ebeling.

Teichtweier un Dreier Hrsg.), Herausforderung und Kritik der
nter-Moraltheologie, Würzburg 1971 OITT, Norm und Sittlichkeit.

suchun ZULI Lo ik der normatıven Vernunit, Maınz 1973; chüler, Die
Begrün unNng sittlic 6I Urteile. ethischer Argumentatıon 1n der Irat
ischen Moraltheologie, Düsseldor 973

Dazu EKK 1l Zürich eukirchen 1969, die Beiträ 1lckens, W as
el bei Paulus „Aus erken des Gesetzes wird nıeman gerecht“ 51—77,

Blank. Warum sagt Paulus „Aus erken des (iesetzes wird niemand
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ich bei Christus. Wie das näherhin gemeint ist, 1n einem
zeitlichen oder sachlichen Sinn oder in beidem, bleibt och

fragen. Jedenfalls bedeutet für Paulus der Christus ıne
are Begrenzung des Nomos un! selıner Geltung. Der Satz
sagt weıter, daß die „Gerechtigkeit“ (griechisc. dikaiosyne,
eDrals:! edaqah oder zedeg, der Begrifi 1st schwer VOCI-

deutschen, 1mM Lateinischen ware rectitudo, 1 Englischen
righteousness angemessen)], gemeıint ist das Recht-Sein des
Menschen VOT Gott un! damit das Recht-Sein In einem
umtassenden Sinn, der auch das Recht-Sein VOI un! ın der
Gemeinschaftft einschlie(t, dem Glauben zuteil wird. Die
Formulierung nthält {ür Paulus immer auch den (‚egensatz:
Die Gerechtigkeit kommt nicht „qdus den Werken des (ıe-
setzes‘‘. { die verschiedenen Begriffe, w1e s1€ Jer nebeneinan-
der vorkommen: esetz, Christus, Gerechtigkeit, Glauben,
bezeichnen die grundlegenden Leit-Motive der anNnzCch pau-
linischen Theologie, speziell der „Rechtfertigungslehre“. In
diesem Komplex bilden Theologie, Christologie un Soter10-
logie, Anthropologie und 1ıne vielfältig verflochtene,
unzertrennliche Einheit, deren einzelne omente WIT
SCHAUCI betrachten wollen

Der Faktor Nomos DiIie paulinische Auseinandersetzung mit dem Nomos un
der Gesetzesfrömmigkeit tindet hauptsächlic 1 GCalater-|Gesetz, Tora)]
un!: Römerbrief sta  ‘J dafß WITr uns weitgehend auf diese
exte beschränken können. Von der alttestamentlichen
Tradition her übernimmt Paulus den Sprachgebrauch,
ach Nomos/Tora 1U 1m Singular vorkommtt. 0OMOS ist
bei Paulus sSteits globaler nbegri sämtlicher Einzelgebote”,
mıiıt der Bedeutung „Lebensordnung‘‘. Der Begriff lora hat
VO  3 seinen alttestamentlichen Voraussetzungen her immer
ein synthetisch-ganzheitliches Moment, dafß der jüdische
Fromme 1n den verschiedensten Einzelgeboten immer m1t
der anzch OTra tun hatte, und umgekehrt, dafß die
ora 1n den Einzelgeboten sich artikuliert, konkretisiert und
das gesamte individuelle und soziale Dasein
Im nachexilisch-rabbinischen Judentum kam ZUT schriftli-
chen Mose- I ora och die mündliche OTa der schriftge-
ehrten Auslegung und Auslegungstradition hinzu, die VO  -

den ınen gleichfalls auf Mose zurückgeführt wurde®
1n der mündlichen OTra wird die schrittliche ora gleich-

gerecht“?, 7/9—95; dort auch weitere LAt an. Schriftauslegung 1n Theorie
und PraxIı1s, ünchen 1969 ; ders., Die Auslegung des Willens Gottes 1 euen
Testament, 1n Zum Thema ottes, Stuttgart 1973, uhl-
macher, Das paulinische Evangelium. Vorgeschichte, Göttingen 1968; Eid,
Die Verbindlichkeit der paulinischen Freiheitsbotschaft für die christliıche
Lebensgestaltung, 1n Herausforderung und Kritik siehe Anm.

DDazu und ZU' Folgenden vgl an EKK ff Dort en sich auch
die Belege SOWI1e die Diskussion m1t anderen Auffassungen.

Mischnajot (Die sechs Ordnungen der Mischna]), Basel p Teil L, Sera’ım
VO) Samter, Xl
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SAa für das tägliche praktische Leben hergerichtet und
brauchbar gemacht. ISt 1n Verbindung mi1it der ündlichen
ora wird die schriftliche Ora 1M Alltag realisierbar. Denn
die 'ITora 11l eın „Denn icht die Hörer des Gesetzes
sind VOI (Gott gerecht, sondern die ater des Gesetzes werden
für gerecht erkannt‘ (Röm 2,1 ferner: Röm 2,25 Gal 3/Iol
SB Bezeichnend ist die Wendung A:  ergza tOM nOomou
‚Werk des Gesetzes‘“ (Röm 3,20.28; Gal 226 3 DSTON die
den Praxis-Bezug der 1ora 1m 1NDIUIC. auf die Ausfächerung
1in einzelnen aten schlagend Z USATuC bringt.
So kommt nicht Von ungefähr, Wenn u1lls die Ora in
Verbindung mi1t der Gesetzesfrömmigkeit als Idealtypus
eines umfassenden, 1n sich geschlossenen absoluten Normen:-
SYySteEmMS erscheint. Das gilt VOT em für die formalisierten
Grundelemente. Sowohl die 10ra 1m (anzen W16e die VOCI-

schiedenen Einzelgebote gelten als der USATrTuC des CGiottes-
willens S1ie en zumindest „1IM Prinzip““ 1ne absolute
Geltung und können eshalhbh nicht mehr hinteriragt werden.
In dieser Hinsicht wird überhaupt eın nterschIle! gemacht;
ethische, kultische und Juristische Gebote gelten als einander

Der Ganzheitsanspruch gleich. ] Jer Ganzheitsanspruch der Ora auft den Menschen
der ora 1sSt ebenfalls total gemeınt: i124  w mMu: VO dynamischen Zu:

gri der ora auf das Lebensganze sprechen. DIie ora 11
den dNZCNH Gotteswillen tfür alle Lebenslagen vermitteln.
ıne SCHNAUC Einzelanalyse der verschiedenen alttestament-
lichen Gesetzes-Corpora etwa 1mM Buch Leviticus oder der
Mischna und des Talmud würde in der lat die Struktur und
die Mechanismen eines ın sich geschlossenen Normensy-

sehr gut erkennen lassen und sicher höchst aufschlufs-
reiche sozlalpsychologische Einsichten vermitteln. SO korre-
spondiert dem Absolutheits- und Totalitätsanspruch der ora
notwendigerweise eine weıtverzweıgte Kasuistik. Ihrer genNul-
1nen Intention ach 8! die Kasuistik den aNzZCNH Gehorsam
als Summe vieler Einzeltaten erreichen, aber 1n einer fOr-
malistisch-gesetzlichen Weise. Iie Wirkung ist Teilic nıicht
die Ganzheit und Ungebrochenheit, sondern die Zerstücke-
lung un:! Verunsicherung des menschlichen andelns Dazu
kommt die jeder Kasuistik anhaftende Ambivalenz: Wo der
„Zaun das Gesetz““ bedeutsam wird, da werden auch die
Löcher 1m aun mıi1t einem Male interessant, un:! Kasuistik
wird nicht LLUI Z Mittel, das C(iesetz besser erfüllen,
sondern ZUT gewitzten Schlauheit, die Erfüllung umgehen
(vgl 7,1—13). Es ist klar, dafß diesem umfassenden Nor
mMENSYStEM des (:‚esetzes eın gesetzliches Verhalten auf seıten
des Menschen korrespondiert. Das Gesetz wird Z Maf(
stab menschlicher Selbstverwirklichung, der „gesetzlichen
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Leistungs-Frömmigkeit“ m1t ihrer zuversichtlichen Lohn-Er-
Wartung. Freilich wird inNna  w} sich hüten mUussen, eın eITr-
bild olcher Gesetzesifrömmigkeit zeichnen. Man wird
die Verhaltens-Stabilität, w1ıe s1e re die Normenkontor-
mıta erreicht wurde, bestimmt nicht ger1ing veranschlagen
dürfen  J auch WEeNnNn w die eiahren nicht übersehen wird.
Das Zael, das die Gesetzesirömmigkeit unmittelbar anstrebt,
ist die „Gerechtigkeit“, der Mensch als „Gerechter“, als
Zaddig. ulberdem hat die Gesetzesirömmigkeit Zr eıt des
Paulus auch iıne heilsgeschichtliche Bedeutung. DIie OTa-
erfüllung wird ZU „bewegenden Faktor der Heilsge-
schichte‘““. S1e soll das Endheil ermöglichen un! garantıeren.
Durch die JTorapraxıs arbeitet der Mensch kommenden
Endheil und damit Sinn der Geschichte mit. Als eils-
geschichtliche .TO hat die OTra eine überragende Be-
deutung; s1e verbürgt die Zukunft Israels.
Es leuchtet e1n, dafßß auf dieser rundlage eine prinzipielle
Kritik oder Relativierung der Ora als Normensystem
denkbar Wl ach den jüdischen Prämissen konnte eın
torakontormes Verhalten LLUI wieder aufgrund einer anderen
Aussage der Ora kritisiert und moditiziert werden. 1ne
Preisgabe der OTra als Lebensnorm WAarTl gleichbedeutend mi1t
der Preisgabe der jüdischen Existenz überhaupt.

2.3 Relativierung des Das paulinische Evangelium VO  w Jesus Christus dem Ge-
Nomaos NC das kreuzigten un! Auterstandenen bezeichnet 1n Verbindung
Evangelium mıiıt dem Glauben, der DIStIS, den „Standort‘‘, VO  -

dem aus das Normensystem des O0OMOSs 1n seiner GCanzheit
kritisierbar un! relativierbar geworden ist. DIe paulinische
Kritik Normensystem des 0OMOS 1st christologisch und
eschatologisch begründet. Im Kreuzestod Jesu Christi hat
Gott die HCcE eschatologische Gerechtigkeit aufgerichtet.
Hıer ist auch das esetz 1n seliner Heilsfunktion letztlich
gescheitert, weil Christus als der Gekreuzigte den
ÜC des Gesetzes stehen kam vgl Gal SN Röm
3,21—26). Die Aussage VO Ende des Gesetzes und VO Ende
der Gerechtigkeit AUSs Gesetzes-Werken hängt also für Paulus
mıiıt der Kreuzesbotschafift WG Im Kreuz Christi hat
das Gesetz se1inNe Unfähigkeit, das Leben und damıit das escha-
tologische eil vermitteln, gezeligt. Die posıtıve Aussage,
da{fß eil un! en jetzt UTrC den Glauben EeSus CHhri-
STUS kommen, dafß also der Glaube die NCUC, eschatologische
Gerechtigkeit gewährt, ist nach Paulus reilich icht denk-
bar ohne die Auferweckung Jesu VO  - den Toten vgl Röm
AI Der Glaube die Auferweckung Jesu 1st deshalb
unabdingbar, weil erst auf diese Weise mıi1ıt Jesus Christus

aler, Geschichte der dischen Religion, Berlin 1972,
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die eschatologische Dımension endgültig erschlossen ist, und
damit die Dimension der „Freiheit VO Gesetz“‘, die Diımen-
S10N VO  5 „CGelst und Leben‘
Muiıt dem überlieferten Mose-Nomos 1st 1U allerdings auch
es dahin, Was diesem esetz seinen besonderen .lanz
verlieh ist nicht mehr der Jetzte, unüberbietbare und
absolute Ausdruck des Gotteswillens. Im Römerbrief,
Paulus sich offenbar mit allerle1 Mißverständnissen und VOor-
würfen auseinandersetzen mußß, da das Gesetz überhaupt
abschatien WO. oder für böse a.  ©, und da{fß für
einen schrankenlosen Libertinismus eintrete, betont 4aus-

drücklich, das Gesetz sSe1 „heilig‘, Ja 08 „pneumatisch”
(Röm 7Ta Es bleibt also für ih: ein gültiger Ausdruck
des Gotteswillens. ber das äandert nichts daran, Paulus
den Nomos relativiert und ihm 1nNe untergeordnete, VOIL-

übergehende Bedeutung Zzuwelst. In Gal 3,15—4,7 okumen-
tıert aulus, wahrscheinlich ZU ersten Male, seine C

„Ortsbestimmung“ des Gesetzes innerhalb des escha-
tologischen Rahmens des Evangeliums und des aubens
Das esetz kommt 430 re späater als die brahamsver-
heißung und hat einen befristeten Charakter Es wurde der
Übertretunga gegeben, bis Z Kommen Christ1i Röm
5,20 heißt CS VO Gesetz, se1 „zwischenhineingekommen,

die Übertretung vergrößern; aber die Sünde größer
wurde, da wurde die Na überreich‘‘. Das Gesetz ekommt
auf diese Weıise bei Paulus Sanz eutlıc. den arakter
eiıner ‚„Zwischenmacht‘‘, und ‚WarTrT sowochl 1mM zeitlich be:

Sınn als auch 1mM theologisch-anthropologischen
SINN ann keine letzte Geltung ber den Menschen
beanspruchen und annn ihm auch das eil nicht vermitteln.
DiIie wahre Freiheit un! die letzte Sinngebung der mensch-
lichen X1SteNz kommen nicht VO Gesetz

Das „Ende Mit der Ankunitit des Evangeliums un! des auDbens ist
des Gesetzes‘‘? die „Zeıt des Gesetzes‘“ vorbei; das (jesetz hat se1ine eils-

geschichtliche ausgespielt: „Bevor der Glaube kam,
WIT 1m Gefängnis des Gesetzes, testgehalten für die

Zeıt da der Glaube OIfenDar werden sollte SO ist das Ge-
setz VNSCICHM Aufseher geworden his DA Kommen Chri1-
st1; denn WIT ollten aus Glauben gerecht gemacht werden.
Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen WIT un
keinem uiseher mehr“ (Gal 3,23—25).
Die rage ist Wıe erns hat Paulus selbst se1ne These VO:

Ende des Gesetzes, das mıit Christus gekommen lst, ON1-
men Man hat der Auslegungsgeschichte 1imMmmer wieder
versucht, die paulinische These abzuschwächen, indem i1Hall

Ssagte, Paulus hgbe el 1U die jüdischen Zeremonial-
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un Ritualgesetze gedacht, dagegen nicht das Sittengesetz
1m Sinne des ekalogs VO Ex Dazu verwlıes 119  - immer
wieder auf die paulinische d 1n der zweitellos ethische
Einzelweisungen vorkommen?‘. Demgegenüber ist aber doch
zunächst einmal festzustellen, daiß Paulus, wWenn VO'

Nomos spricht, solche Unterschiede zwischen kultischen
und ethischen Geboten nıicht macht, sondern mi1t seinem
globalen Verständnis des Nomos gallZ auf der ene des
jüdischen Denkens bleibt, das diese Unterschiede auch nicht
kennt. DiIie Diskussion den „Juden‘“ un se1n
problematisches Verhältnis Z esetZ, wı1ıe o1€ 1mM Kapitel
des Römerbriefes geführt wird, beweist DOS1t1V das Gegenteil,
nämlich Paulus un dem No0omos auch das Sittengesetz
mitversteht. SO sind auch die ethischen Gebote VO  - der
paulinischen Aussage mitbetroffen; die These VO „Ende
des esetzes  44 gilt also auch VO „moralischen Ciesetz‘“
Vom Evangelium her wird auch die relativierbar. Der
Bereich des Ethischen stellt Warl den Menschen ımmer NC  e

VOT die ethischen Gebote und Postulate mıi1t ihrem Geltungs-
anspruch, aber r den Menschen auch immer NeCu

1n den ethischen on VO:  a Sollen und Schuld hinein,
dessen Lösung theologisc. gesehen immer EeIST MG

das Evangelium VO  - der Rechtfertigung des Sünders allein
HUTC Glauben, ohne des esetzes er kommt Es ist
die grundlose und überschwengliche göttliche Liebe, die dem
Menschen uUurc den Glauben die rundlage für die HCcE

„eschatologische Existenz““ gewährt (Röm 5,1—11). Wilie diese
1€e völlig frei und aulßer ihrer selbst ganZ unbegründbar
lst, ist auch die miıt dem Clauben gegebene „ NCUC
Existenz‘“‘. S1e ist „das Reich der Freiheit‘“, dem der Nomos
etztlic. keinen Zugang hat.

Der CUuU«C harakter Be1 Paulus aufßert sich dies darin, der Bereich des Ethi-
schen einen 5d11Z Charakter erhält. { diıesen Bereich desdes 1S!  en
Ethischen hat Paulus Ja keineswegs ausgeschieden, gleich-
ohl hat das iısche nicht mehr gesetzlich“ verstanden.
Man IMU: als eine große Tragik speziell der traditionellen
katholischen Moraltheologie verstehen, dafß s1e ahrhunderte-
lang das Moralische vorwiegend gesetzlich-kasuistisch VCI-

standen hat Dabei sind 9anz besonders die politischen
Implikationen dieses gesetzlichen Moralverständnisses VO  5

Bedeutung. S1e ührten immer wieder dem Versuch der
amtskirchlichen Instanzen, ihr Verständnis VO Moralgesetz
auch mi1t staatlicher Gesetze institutionalisieren,
womit 1U  - TE1NLC esehen das christlich-neutesta-

Schrage, Die konkreten Einzelgebote 1n derTt paulinischen Paränese,
Gütersloh 961
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mentliche Verständnis des Ethischen verie wurde. Das
gesetzliche Moralverständnis hat 1n der katholischen Kirche
die Entfaltung einer genuln christlich-neutestamentlichen

un ihrer Verkündigung blockiert Erst heute beginnt
sich dies ändern. Und sind auch 1m katholischen
Bereich anscheinend erst heute die Möglichkeiten gegeben,
die Iragweıte des paulinischen Ansatzes erfassen.
Paulus hat mıiıt dem Nomos auch dem gesetzlichen Ver-
ständnis des Ethischen den SCAHIE| gegeben. Er hat das
Ethische vielmehr DOSLt1LV 1n den umgreifenden Bezugsrah-
1C  5 des Evangeliums VO  w} der iustificatio 1mp11 eingeordnet,
konkret gesprochen in den existentiell-anthropologischen
Bezugsrahmen VO  5 Glauben, offnung und Liebe

Begründungen Dies zeigt sich VL em 1ın paulinischen Begründungen der
der Ethik® In den paulinischen Brieten (wir beziehen uUu1ls 1er

1Ur auft die sieben Paulusbriefe, die VO  5 der kritischen FOTrT-
schung als authentisch angesehen werden‘®] wird der Be-
reich des Ethischen gewöhnlich Schluß abgehandelt,
meıst in 7ziemlich lockerer Form. ‚„Christus hat uULs beireit,
damit WIT 1n Freiheit leben  44 (Gal SA „Ahr seid ZUT Freiheit
berufen, Brüder! Nur nehmt die Freiheit nicht ZU Vorwand
tür das Fleisch, sondern dient einander ÜT die Liebe
Denn das Z Gesetz ist Ure. eın einNz1ges Wort rfüllt
Liebe deinen Nächsten w1e dich selbst““ (Gal y xc5 „Wenn
WITr 1m (‚elste eben, dann laflst unNns dem Geist auch folgen‘“
(Gal SA Das sind ein1ge Beispiele aus dem Galaterbrief
Man müßte sämtliche Paulusbriete durchkämmen, WL

Inan die verschiedenen Motivıerungen vortühren wollte den
Glauben, die Freiheit, den elst, das Gliedsein Leib
Christi, die mıiıt der Taufte vermittelte HECUEt” Existenz, die
Christus-Konformität un!:' Nach{olge, VOT em 1MmM Durch
halten und I!tragen in erster inıe der Mitmenschen, aber
auch der Leiden UuUSW. Und nicht 7zuletzt die Liebe, die prımär
nicht thisch verstanden se1n will, sondern theologisch, s1e
1st 1n Gestalt der Agape zentraler Bestandteil der
eschatologischen Wirklichkeit Ihre 1st 1mM 1NnDlic.
auf das Ende des Gesetzes TE1LLC nicht überbieten, ist
S1e doch die „Erfüllung des Gesetzes‘““ ın jeder Hinsicht.
Gerade die Liebe macht klar, dafß der SCNIE: des tz_
lichen Verständnisses des Ethischen 1n keiner Weise den
Abschied des Ethischen un! der Praxıs bedeutet. Die Liebe
ewirkt vielmehr beides s1e relativiert die gesetzlichen NOT-
IN  3 und sS1e begründet zugleich das ethische Verhalten, auch

Gemeindebriefen, ünchen 195
Q  Q Nieder, Die Motive der religiös-sittlichen Paränese 1n den paulinischen

10 Vgl. die verschiedenen Einleitungswerke ZU Neuen Testament, 7zuletzt
Lohse, Entstehung des Neuen Testaments, Stuttgart 1972, T  52
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die aiIiur aNngCHICSSCHCH OoOrmen. LDDarum kann Paulus auch
den Philippern „Im übrigen Brüder: es W as wahr
ist, W as ehrbar, w as gerecht, W as rein, w as liebenswert, W as

unanstölsig 1st, se1l irgendeine Tugend oder wWwas Lobens-
wertes, darauf seid edacht‘“ 4,8) Was 1eTr besonders
auffällt, ist die freie, ockere un! unsystematische Art, 1n
der nebeneinander die verschiedenen Begriffe aus der e-
nistischen Umwelt erscheinen. Im großen und FaNnzch sollen
die Christen sich ach den Werten und OoOrmen ihrer SOZ1A-
len Umwelt richten. uch der Begriff der Tugend ist 1er
1U einer neben andern.

ıe Paränese als Darüber hinaus hat Paulus, durchaus 1m Anschluß schon
Argumentatıionstyp vorhandene Vorbilder wie die hellenistisch-jüdische Weıls-

heitsliteratur, einen ungesetzlichen Argumentatıions-
entwickelt, nämlich die Paränese*. DIe Paränese als

herzlicher, brüderlicher, aufmunternder un hilfreicher Zu--
spruch 1st der NECUE Stil, w1e einer VO (elst Christi C1-

üllten ethischen Weisung entspricht. Während Z

Wesen des gesetzlichen Argumentationstyps gehört, autoritär
se1IN, entspricht der paränetische Argumentationstyp der

solidarischen Brüderlichkeit, wWw1e S1e 1n den paulinischen
Christengemeinden herrschte. In der Paränese stellt der An-
edende sich nicht ber die Angesprochenen, sondern 5a11Z

deren Seite, als eIiNEr der die ast der andern mittragen
ll vgl Gal 6,2) Zum paränetischen Stil gehört das Be-
mühen, den andern verstehen und ihn Ure Einsicht
un! Urc Gründe überzeugen. Man ann 1n den Paulus-
riefen die Beobachtung machen, w1e INnteNS1V der Apostel
sich Begründungen seiner ethischen Aussagen bemüht
Eın anderer Grundzug der aranese 1st der Appell die
1m Glauben erneuerte Vernunift, die Z eigenständigen
kritischen Denken herausgefordert wird, Z dokimäzein
vgl Röm 12,2; Phil o Und immer ze1lg Paulus sich be-
müht, die Christen seiner Gemeinde als mündige Geistes-
Menschen, als „Pneumatiker“ anzusprechen, nicht als nter-
anen oder kleine Kinder. Wo S1e trotzdem als „Unmün-
dige 1n Christus‘ behandeln mulßs, die och keine feste Speilise
vertragen, w1e 1m Korintherbrief KOor 3,I1 ff), da LUut

ausgesprochen ungCIN und miıt dem größten Bedauern?.
Dies es ze1g klar, da{ß nach Paulus 1n der ethischen nter-

11 chlier, Vom esen der apostolischen Ermahnung ach Römerbriet U2Z,
1—2, 1n Die Zeıt der IC. Exegetische Autsätze und Vorträge L, Freiburg 1956,
/4—89 ; ders., DıIie Eıigenart der christlichen Mahnung ach dem Apostel Paulus,
1n Besinnung auft das Neue "LTestament. Autsätze IL, reiburg 1964, 34{

Käüsemann, Gottesdienst 1m Alltag der Welt. Zu Römer LZ) Exegetische
Versuche un! Besinnungen IL, Göttingen 1964, 198—204; Blank, Schrift-:
auslegung, 57 f

Maly, Mündige Gemeinde. Untersuchungen ZUII pastoralen Führung des
Apostels Paulus 1m Korintherbrief,  C Stuttgart 967
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weisung möglichst rational mıi1t sachlichen Begründungen
gesprochen werden soll DIe cCNrıstlıche Freiheit VO' (ze-
SC WwW1e Paulus sS1e vertritt, prag sich 1m aNzZCH Stil des
mitmenschlichen Umgangs aus und ze1igt 1n der Jat,
Paulus selber das gesetzlich-autoritäre Gebaren weitgehend
überwunden hat Die autorıtiären uställe, die bei ihm
weilen auch vorkommen, darf all VO Gesamteindruck
seiner Briefe un! VO  5 den Grundtendenzen se1ines Denkens
her durchaus als och nicht aufgearbeitete Restbestände
sehen, die 1124  3 auch einem der 54112 Großen zubilligen
muÄSß, und 1LLUT eın fundamentalistischer Biblizismus wird
daraus die Legıtimation für iıne kirchliche Gesetzlichkeit
herleiten wollen reilich hat 183858  3 früher lieber auf diese
tellen gehört un! andere Aussagen übergangen.

Transformationen: elche Einsichten, die für heutige thische Problemstel-
Was ist heute lungen bedeutsam seın können, vermittelt uUuLXs das pauli-
rezipilerbar? nische odell VoNn „Evangelium und Gesetz“? Was äßt sich

davon 1mM Sinne eıner produktiven Transtormation rezl-
pleren?® Das sind die Fragen des etzten Abschnittes

31 Geschichtliche Lange VOI dem Aufkommen des historischen un! SOZ10-
Wirkung der These kulturellen Historismus un! Relativismus 1 I un
VO  5 der Relativierung Jahrhundert hat der Apostel Paulus mıiıt seiner These VO
des (‚esetzes ‚„Ende des Gesetzes“ die radikale Relativierung eines religiös-

ethischen Normensystems, nämlich des Mose-Nomos, MTC
geführt. Die CArıstlıiıche Kirche hat diese Relativierung,

ihr Ergebnis auch grundsätzlic. übernommen, ohne
freilich daraus alle Konsequenzen ziehen. Mıiıt dieser
Relativierung, ohne die der überraschende Missionserfolg
des Urchristentums 1n der antiken Welt nicht enkbar SC-

wäre, iTrat ohl auch ZU ersten Male das Problem
der Geschichtlichkeit eines UrC göttliche Autorität
sanktionierten Normensystems auf den Plan Paulus spricht
Ja ausdrucklıc. VO  5 der begrenzten Geltung des Gesetzes,
dieses hat ach ihm einen zeitlichen Anfang und eın ze1lt-
liches Ende Wie umstürzend diese These des Paulus da-
mals Wäl, rhellt vielleicht besten, wWenn 112  H die Jüdi-
sche Auffassung dagegen stellt, wonach der OTra Tzeıt-
1C  eıt zugeschrieben wurde. „Sieben Dınge wurden g -
schaffen, bevor die Welt geschaffen wurde, nämlich die JTora,
die Buße, der Gan Garten]) Eden, der Gehinnom die
Hölle), der Thron der Herrlichkeit, das Heiligtum und der
Name des Mess1as““ lautet eın altüberlieferter ‚DIucC.
der jüdischen Rabbinen!®. Nur der Cue Aon selber konnte
der Geltung der Ora eın Ende bereiten; un! dieser W al für

Ba  lonischer Talmud, Traktat Pesachim 54 a, Baraitha (Billerbeck IL, 335)
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Paulus und das Urchristentum mit dem Kommen Christi
angebrochen. 1st die These VO „Ende des (Gesetzes““
eine genuın eschatologische These, allerdings mit weittragen-
den geschichtlichen Wirkungen.
ber mıit diesem Vorgang Warlt eın prinzipieller Tatbestand
geschaffen. Wenn selbst das Gottesgesetz des „Alten esta-
ments“ relativ und vergänglich Wal, dann ist VO  ; er auch
die These theologisch vertretbar, jedes mensc.  iche kul-
turgeschichtliche Normengefüge relativ 1st, und die
ethischen Postulate und Theorien, auch 1m Rahmen der
Theologie, diesem Umstand echnung tragen mussen. eute
sind VOI em die Humanwissenschaften, die 1ne grund-
egende Neubesinnung 1m 1NDIUiICcC. auf thische ormen
sSOW1e deren Motivation notwendig machen.
uberdem wird an nicht übersehen dürfen, gerade
die Öösung der christlichen Heilsbotschaft VO: alttesta-
mentlich-jüdischen Gesetz das Evangelium den eltvölkern
und ihren Kulturen annehmbar gemacht hat DIie Relati-
vierung des Normensystems Nomos erscheint damit geradezu
als die Grundbedingung der Ausbreitung un:! Anpassungs-
fähigkeit des Christentums die verschiedensten Völker
und ihre Kulturen. Insotern 1st die Ösung VvVon einem
veralteten Normensystem, auch wenn 6S jahrhundertelang
VO  5 der Kirche selber vertreten wurde, eın prinzipiell
möglicher Vorgang, und gesehen notwendig und legitim.
Paulus hat auch schon lange VOI Gehlen den ıinneren

Zusammenhang Zusammenhang zwischen Normensystem und Anthropologie
VO  - Normensystem erkannt und ist 1n einer bemerkenswert radikalen Weıise dar-
un! Anthropologie auf eingegangen. Bekanntlic esteht ach Paulus eın Zu-

sammenhang zwischen Gesetz un! Sünde oder auch ZW1-
schen Gesetz und Fleisch, oder 1n moderner Terminologie
ausgedrückt, zwischen der Norm und der adikal unges!i1-
cherten, kritischen Verfassung des Menschen vgl VOT em
das Kapitel des Römerbrie{fs14) Gerade gegenüber der
verabsolutierten ethischen Norm des Gottesgebots kommt
beim Menschen die kritische Erfahrung seiner selbst ZU

Durchbruch arın zeilg sich bei Paulus auch der ambıi-
valente Charakter jeder Norm einerseits hat S1e ıne halt-
gebende und wegweisende Funktion, andererseits ErZEUZT S1€e
geradezu die Kontlikte Dieser Kontlikt ist aber ach Paulus
gerade nicht mehr ethisch-gesetzlicher Natur, sondern
mMUuU: anthropologisch verstanden werden, cS handelt sich

ichel, Der Briet die Ömer, Göttingen 111957 ; Käsemann, die
Römer, d, übingen 1973; L[MAaNN, Römer und die Anthropologie
des Paulus, 1n Exegetica, Tübingen 1967, 98—209; an Der espaltene
Mensch, Schriftauslegung, 158—173; Vergote, Der Beitrag der Psyc oanalyse
ZU1I Exegese. ‚eben, (:esetz und Ich-Spaltung 1mM Kapitel des Römerbriefes, 1n

Leon-Dufour Hrsg.), Exegese 1 Methode:  onflikt, München 1973,
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die Krise des Menschen selbst 1n seiner Humanıität, in
der der Mensch nicht mehr bloß ach Rezepten für se1ine
eigene Praxis iragt, sondern ach dem Sinn seiINer Existenz.
Hıer WITrd sich selbst ZU Rätsel. Der on  1.  J 1ın den
der Mensch UurCc. das Gesetz hineingerät, hrt den Men:
schen VOT die iremden, rätselhaften Seiten seiner selbst und
konfrontiert ihn schliefßlich mit der Sinn-Frage. Damit wird
treilich auch klar, dieser Stelle miıt dem Gesetz
icht mehr weitergeht. DIie Oormen und Handlungsanwei-
SUNSCH setzen Ja 1mM IUn immer einen Sinn OIQuUs, S1€e
wollen Ja diesen Sinn realisieren helfen, aber s1e können
etztlich diesen Sinn icht selber CNH.

3.3 FE1ine Antwort Das paulinische Evangelium VO  ; esus Christus und der
auf die Sinnfrage Rechtfertigung allein aus Glauben, nıicht aus Werken des

Gesetzes, versteht sich aber als or auft die Sinnirage,
oder klassisch ausgedrückt, als Antwort auf die rage des
Menschen ach seinem eil ach Paulus geht das ‚Van-
gelium 1n der 'Lat nicht VO  5 einem Idealbild eines guten
und heilen Menschen, sondern Vomn der Kontliktsituation
des Menschen aus, für die der Ausdruck „Sünder“ Ja die
allerstärkste Bezeichnung ist. Denn der Grundkonflikt des
Menschen 1st nach der theologischen Sicht des Apostels
Ja der Kontftlikt mıi1t Gott! Als olcher reicht 1ın eine letzte
existentielle Tiefe und erscheint VO: Menschen her gesehen
als grundsätzlich unlösbar. Das Evangelium ist 1U  } aber die
frohe Kunde, der Konflikt Christus gelöst 1st, und
119a  w sich dieser Lösung 1mM Glauben rückhaltlos anvertrauen
dartf Der göttliche Sinn des Lebens ist dem Menschen g ‚-
schenkt Von er ist LU auch der ethische Ansatz über-
holt. Es geht Jetz Sal nicht mehr 1ın erster Linie die
mMenscC.  iche Leistung, sondern das eintfache un! grund-
egende Sein-Dürten des Menschen VOI Gott und 1n der
Gemeinschatftt. Glauben, offnung und Liebe sind die amen
für das CSue eben, für eine existentielle Erneuerung, für
einen Wandlungsprozeß, der den innersten ern der mensch-
lichen Person betrifit und einem Denken und
Handeln führt. Mir scheint, dafß 1in  w} heute oft etwas VOI-

eilig die paulinische Rechtfertigungslehre ad 2CTta Jegt und
ihr keinen bedeutenden Siınn mehr 7zuschreibt. Im Zeitalter
1nes Sigmund Freud und eines Carl Gustav Jung ist solche
Voreiligkeit erst recht unverständlich; denn Paulus hat mıit
seiner Rechtfertigungslehre tatsachlıc. den Prozeß einer
Selbstfindung des Menschen auf der religiösen Ebene,
„COIAD Deo“ beschrieben, den kreativen Durchbruch der
Dimension des Pneumatischen, und dieser Prozefiß ist mit
der höchsten Sinnerfahrung 7zweiftellos identisch.
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Neue Bedeutung Ist inNnan aber einmal 1n Glauben, offnung und Liebe der
des ethischen andelns Sinnerfahrung teilhaftig geworden, dann bekommt auch das

ethische Handeln des Menschen wieder eine Bedeutung, und
‚WarTl ine NCUC, Es geht die Realisierung der Liebe
‚„Die 1e fügt dem Nächsten nichts Böses Z ist die
Liebe die Erfüllung (oder die Fülle] des Gesetzes‘“ |Röm
13,10]). In welcher Weıse dies gemeınt ist, Sagt vielleicht
besten die Formulierung des Galaterbrietes: „Einer des
anderen Last, und werdet iıhr das esetz Christi erfüllen  44
(Gal 6,2) Es geht jetzt nıicht mehr die Erfüllung eines

Normensystems, denn dies 1st das „Gesetz Christi“
gerade nicht An dieser Stelle wird ZUI Vollzugsform
konkreter, umaner Solidarität. Der Mensch wird VO  5 Paulus
nicht mehr als Idealwesen betrachtet, der irgendeinem ab-
strakten ea VO  w Selbstvervollkommnung nachzustreben
hätte, dies ware Ja wieder Leistungsirömmigkeit und Werk-
gerechtigkeit, sondern als eiıner, der seine ast tragen hat,
un! ‚WarT jeder, un! darin soll 112  w sich gegenseit1g helifen,
ohne uNnNangCemMlSSCHNC Forderungen tellen Und während
jedes gesetzlich verfestigte Normensystem auft die Dauer
auch den 1C für die Realitäten des Lebens einengt und
verdirbt, weil 1U das sehen erlaubt, W as vorgeschrieben
lst, erweıtert die VO  5 der Liebe getragene un! erhellte Soli-
darität den JC für die realen menschlichen Bedürtnisse.
uch die ormen bekommen Jjer einenJ WenNnnNn auch
icht mehr absoluten Sinn, sotern s1e als rauchbare Er-
fahrungen un:! Spielregeln vermittelt werden, als weisheit-
IC ‚„Maxımen““, die humane Solidarität 1m Sinne des
Christus besser verwirklichen.

3.5 Bedingungen Von er lassen sich für eine heute brauchbare fol-
heutige gende Bedingungen aufstellen

S1e MU: ihre Handlungsmodelle oder Normen 1mM 1NDIU1IC.
auf den inzwischen erreichten Stand der Humanwissen-
schaften erarbeiten;
S1e. mu die persönliche Freiheit und Verantwortung des
Menschen tür selinen eigenen Lebensentwurtf respektieren;
s1E darf keinen „autoritären“ Charakter aben, keinen macht-
un! zwangsbestimmten „Gesetzescharakter“;
S1e mu{fß paränetisch un dialogisch verfahren, das heißt, S1e
wird eher 1n der Form eines ‚„Rates““ un! eines hilfreichen
Angebots sich mpfehlen, 1n kommunikativer e1se und
1n einer ehrlichen Bereitschaift, die die persönlichen Ent-
scheidungen 1n keiner Weıse präjudiziert;
S1€e wird die menschlichen Kontflikte einbeziehen mMUsSsen
und auf jede Form VO  ; Perfektion mıit iınem gesetzlichen
Absolutheitsanspruch verzichten.
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